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Liebe Quartnerinnen und Quartner

Wohnen wir in einer attraktiven Gemein-
de? Selbstverständlich, werden Sie mir 
hoffentlich zur Antwort geben. Eine nicht 
in Quarten wohnhafte Person könnte 
allerdings einwenden, dass auch die 
Einwohnerinnen und Einwohner einer 
beliebigen anderen Gemeinde dieselbe 
Antwort geben und ihre Wohngemein-
de als besonders attraktiv bezeichnen 
würden. Unbestrittene objektive Krite-
rien, an welchen Orten die Lebensqua-
lität als hoch bezeichnet werden darf, 
gibt es tatsächlich nicht. Aber ernst zu 
nehmende Aussagen von neutraler Sei-
te zu den Standortqualitäten der über 
2'000 Schweizer Gemeinden lassen sich 
schon finden.

Eine Fundstelle sind die kürzlich veröf-
fentlichten Wohnattraktivitätsindikatoren 
der UBS. Diese basieren darauf, dass 
für die Wohnortsuche drei Faktoren eine 
entscheidende Rolle spielen: die lokale 
Infrastruktur, das Freizeitangebot und 
die Wohnkosten. Letztere sind in den 
letzten Jahren überall gestiegen, doch 
bleiben die Unterschiede zwischen den 
Gemeinden erheblich. Vor allem in den 
grösseren städtischen Zentren liegen die 
Kosten sehr hoch.

Editorial Für den Vergleich der Wohnattraktivi-
tätsindikatoren hat die UBS die Schweiz 
in 13 Regionen unterteilt. Quarten wurde 
der Region "Ostalpen" zugeordnet, zu 
der rund 120 Gemeinden aus dem Kan-
ton Graubünden, dem Sarganserland 
und dem Werdenberg gehören. Zudem 
hat sie die Bewertung für drei Haushalts-
typen vorgenommen. Und jetzt dürfen 
Sie dreimal raten, auf welchen Plät-
zen Quarten geführt wird. Ja, Quarten 
schneidet ausserordentlich gut ab. Für 
Haushalte mit geringem Einkommen be-
findet sich unsere Gemeinde auf Platz 1, 
bei den mittleren und höheren Einkom-
men ist es jeweils Platz zwei hinter Chur.

So dürfen wir uns also im Wissen, aus 
neutraler Warte als äusserst wohnliche 
Gemeinde beurteilt zu werden, getrost 
auf eine besinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr 
freuen. Das alles wünsche in Ihnen und 
Ihren Angehörigen ganz herzlich.

Erich Zoller
Gemeindepräsident
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Auflösung Abwasserverband 
Walensee
An der Urnenabstimmung vom 25. No-
vember 2018 haben die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger der Politischen 
Gemeinde Quarten der Auflösung des 
Abwasserverbands Walensee (AMOMF) 
und dem Beitritt zum Abwasserverband 
Glarnerland (AVG) zugestimmt. Prak-
tisch erfolgte der Anschluss an die ARA 
Bilten bereits vor drei Jahren. Aufgrund 
des erst im laufenden Jahr abgeschlos-
senen Rück- und Umbaus der ehe-
maligen ARA Mittensee, ausstehender 
Garantiearbeiten und der Übertragung 
aller mit den Sonderbauwerken und Ver-
bandskanälen verbundenen Rechte, hat 
sich die formelle Verbandsauflösung 
hingezogen. Mittlerweile wurden die-
se Pendenzen soweit abgebaut, dass 
die Delegierten des Abwasserverbands 
Walensee am 11. November 2024 die 
Modalitäten der Auflösung festlegen und 
diese beschliessen konnten. Nun liegt es 
an den Gemeinderäten von Glarus Nord 
und Quarten, diese Modalitäten zu ge-
nehmigen. Als letzte Voraussetzung für 
die definitive Auflösung des Abwasser-
verbands Walensee ist dann noch die 
Zustimmung der beiden Kantone Glarus 
und St. Gallen erforderlich.

Erfreulich am Anschluss an den Abwas-
serverband Glarnerland ist nur die Tatsa-
che, dass das Abwasser der Politischen 
Gemeinde Quarten sowie der früheren 
Gemeinden Obstalden, Mühlehorn und 
Filzbach auf einer der modernsten Reini-
gungsanlagen der Schweiz geklärt wird. 
Erfreulich ist auch der Umstand, dass 
die Kosten für den Anschluss deutlich 
unter dem Investitionskredit liegen. Ins-
gesamt fliessen aus den Kreditreserven 
sowie aus verbleibenden liquiden Mitteln 
des Abwasserverbands Walensee direkt 
und indirekt knapp CHF 1.7 Millionen in 
die Spezialfinanzierung für die Abwas-
serreinigung.

Quarten feiert
Am 15. Dezember hat die Politische 
Gemeinde Quarten gleich zwei Gründe 
zum Feiern: Zum einen den Abschluss 
aller Bauarbeiten rund um den Bahnhof 
und zum anderen hält an diesem Tag 
erstmals der IR35 in Unterterzen. Ger-
ne laden wir unsere Einwohnerinnen 
und Einwohner zu dieser Feier ein.
•  Die Festgemeinde trifft sich am Sonn-

tag, 15. Dezember um 8.30 Uhr, beim 
Bahnhof Unterterzen.

•  Um 8.47 Uhr kommt ein Teil der Gäste 
sowie Volkswirtschaftsdirektor Beat 
Tinner, mit dem IR35 aus Sargans in 
Unterterzen an und wird von der Fest-
gemeinde und der Musikgesellschaft 
Walensee-Quarten empfangen.

Infos aus dem Gemeinde- 
und Schulrat
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•  Danach verschiebt sich die Festge-
meinde in die nahe Mehrzweckhalle, 
wo von ca. 9.30 Uhr bis gegen 11 Uhr 
ein reichhaltiges Frühstücksbuffet 
bereitsteht.

Der Gemeinderat freut sich auf Ihre Teil-
nahme.

Haltestelle Quarten Dorf
Wie wir in den Gemeindenachrichten 
vom 21. Juni 2024 mitgeteilt haben, wird 
die Bushaltestelle Quarten Dorf vom 
15. Dezember 2024 bis am 12. Februar 
2025 in Rahmen eines Testbetriebs be-
dient. Mit wenigen Ausnahmen werden 
die Busse in beide Fahrtrichtungen via 
Quarten Dorf verkehren. Nach dem Ab-
schluss des Testbetriebs, der mit einem 
vorübergehenden Einbahnregime ein-
hergeht, werden die Erfahrungen aus-
gewertet und das weitere Vorgehen fest-
gelegt.  

Seeuferweg
Die Pläne für die Seeuferweg-Etappe 
Hafen Unterterzen bis Grütt wurden den 
kantonalen Amtsstellen Ende August 
2024 zur Genehmigung eingereicht. Die 
formelle Genehmigung liegt zwar noch 
nicht vor. Aufgrund erster Rückmeldung 
geht der Gemeinderat aber davon, dass 
sie bald eintreffen wird. Für diesen Fall 
ist vorgesehen, die Bauarbeiten im Feb-
ruar 2025 aufzunehmen. Damit so wenig 
Einschränkungen wie möglich für die be-
troffenen Grundeigentümer entstehen, 
ist das mit der Planung beauftragte In-
genieurbüro bereits mit der Ausarbeitung 
eines logistischen Konzepts beauftragt 
worden.

Ortsplanung
Der Gemeinderat hat an der Sitzung 
vom 21. November 2024 entschieden, 
das Mitwirkungsverfahren für die Richt-
planung, die Zonenplanung und das 
Baureglement im Februar 2025 zu star-
ten. Alle nötigen Unterlagen werden auf 
der E-Mitwirkungsplattform aufgeschal-
tet, die über die Website der Politischen 
Gemeinde Quarten angewählt werden 
kann. Eingaben können direkt auf der 
E-Mitwirkungsplattform erfolgen. Zudem 
liegen die Unterlagen auf der Gemeinde-
ratskanzlei zur Einsicht auf. Am 18. Fe-
bruar 2025 findet dazu eine öffentliche 
Informationsveranstaltung statt. Genaue 
Informationen werden folgen. 

Rathausöffnungszeiten
Das Rathaus bleibt über die Festtage 
wie folgt geschlossen:
24. Dezember: ab 11.30 Uhr
25. bis 27. Dezember: ganzer Tag
31. Dezember: ab 11.30 Uhr
1. und 2. Januar: ganzer Tag

Ihr Rathaus-Team
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Termine 2025
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 28. November 2024 folgende Ter-
mine für das kommende Jahr festgelegt:
 
Allgemeines

8. April Bürgerversammlung
14. Oktober Gemeindeviehschau 

Jahrmarkt

Gemeindenachrichten
Die Gemeindenachrichten erscheinen im  
nächsten Jahr wie folgt:

01/2025 14. Februar
02/2025 18. April
03/2025 20. Juni
04/2025 15. August
05/2025 10. Oktober
06/2025 5. Dezember

 
Abstimmungstermine

09. Februar 2025
18. Mai 2025

28. September 2025
30. November 2025

Gemeinderat

2023-92
Alois Haas, Gafadurastrasse 49, 8884 
Oberterzen, Erweiterung Wohnhaus, Pro-
jektergänzung Anpassung Umgebung auf 
der Parz. Nr. 2039, Gafadurastrasse 49, 
Oberterzen

2024-61
Simon und Raphaela Gubser, Murger-
lehstrasse 4, 8884 Oberterzen, Energe-
tische Fassadensanierung auf der Parz. 
Nr. 968, Murgerlehstrasse 4, Oberterzen

2024-67
Ortsgemeinde Quarten, Bodenstrasse 5, 
8882 Unterterzen, Abbruch Ortsgemein-
dehaus Quarten und Gartenhaus, Neu-
bau Mehrfamilienhaus mit Einstellhalle 
auf den Parz. Nrn. 715 und 716, Quart-
nerstrasse 20, Quarten

2024-78
Verein Unter Freiem Himmel (UFH), 
Markus Müller, Sihlquai 268, 8005 Zü-
rich, Temporärer Bühnen- und Tribüh-
nenbau auf den Parz. Nrn. 215, 1952, 
Strand Sagibeiz, Murg

2024-82
Thomas Müller, Im Lingg 5, 8800 Thal-
wil, Ersatz Ölheizung durch Wärmepum-
pe auf der Parz. Nr. 1267, Glummis 7, 
Oberterzen

Baubewilligungen
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Bauarbeiten Murgbach

2024-84
StWE-Gemeinschaft Dorf, c/o Josef und 
Verena Nadig-Gubser, Quartnerstrasse 
13, 8884 Oberterzen, Installation Photo-
voltaikanlage auf Dach auf der Parz. Nr. 
974, Quartnerstrasse 13, Oberterzen

2024-85
German Kurt und Beatrice Lydia Majhen-
sek, Rütistrasse 5, 8877 Murg, Abbruch 
Gewächshaus und Neubau Einfamilien-
haus auf der Parz. Nr. 2389, Rütistrasse 
5a, Murg

2024-88
Peter Heizung und Sanitär GmbH, Ste-
fan Peter, Am Weiher 3, 8877 Murg, Er-

satz Heizkessel (Holz) durch Luft-Was-
ser Wärmepumpe auf der Parz. Nr. 92, 
Grappen 817, Quinten

2024-89
Maria Ursula Thoma, Baumgartenstras-
se 3, 8877 Murg, Einbau Pelletofen mit 
Kaminanlage an Fassade auf der Parz. 
Nr. 153, Baumgartenstrasse 3, Murg

2024-91
Marina Marti, Winkelgasse 4, 8753 Mol-
lis, Sanierung von Flachdach und Fas-
sade Ferienhaus auf der Parz. Nr. 510, 
Rosengartenstrasse 36, Unterterzen

2024-93
Rainer Gallus Giger, Unterrainstrasse 
3a, 7310 Bad Ragaz, Umbau Wohnhaus 
/ Installation Luft-Wasser Wärmepumpe 
/ Ersatz Gartenhäuschen / Fassadenan-
passungen auf der Parz. Nr. 2343, Punk-
thausstrasse 9, Murg

2024-95
Alexandra und Max Zeller, Zellerstrasse 
3, 8877 Murg, Erweiterung bestehender 
Balkon auf der Parz. Nr. 1717, Zeller-
strasse 3, Murg

2024-97
Monika Anna und Martin Heeb, Wiesen-
rainstrasse 4, 8885 Mols, Installation 
Photovoltaikanlage auf Dach auf der 
Parz. Nr. 767, Wiesenrainstrasse 4, Mols
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Brandschutztechnische 
Baubewilligungen

2024-99
Denise und René Näf, Hinwilerstrasse 
165, 8620 Wetzikon ZH, Cheminéeofen 
auf der Parz. Nr. 1833, Männisstrasse 
36, Oberterzen

2024-101
Restaurant Molseralp, Molseralpstrasse 
18, Tannenbodenalp, Heizung Winterzelt 
(befristet) auf der Parz. Nr. 2398, Molse-
ralpstrasse 18, Tannenbodenalp

Bauamt

Handänderungen

(Veröffentlichung des Eigentumserwerbs 
an Grundstücken gemäss Art. 970a ZGB 
und Art. 23 VGB)
Zeitspanne: 26. September 2024  
 bis 20. November 2024
Abkürzungen: 
EV = Erwerbsdatum des 
  Veräusserers 
GE = Gesamteigentum
ME = Miteigentum
Nr. = Grundstücknummer
StWE-WQ = Stockwerkeigentums- 
  Wertquote

R&B Immowerk GmbH, in Opfikon, 
Glattpark, an a) Baltermia Carol, Riehen, 
b) Baltermia, Noémi, Riehen, ME zu je 
½ Anteil, Nr. 10765, Unterbach "Murg", 
StWE-WQ 516/1000 (Sonderrecht an der 
5 ½-Zimmerwohnung im Obergeschoss 
und Dachgeschoss mit Abstellraum Nr. 
1 im Untergeschoss), EV: 24.09.2021, 
29.08.2024

a) Gmür Hanspeter, Unterterzen, b) 
Gmür geb. Meier Susanna, Unterterzen, 
ME zu je ½ Anteil, an a) Lucantonio Vale-
rio, Adliswil, b) Tomassetti Serena, Adlis-
wil, ME zu je ½ Anteil, 1. Nr. 10717, Eggli 
"Unterterzen", StWE-WQ 38/1000 (Son-
derrecht an der 4 ½-Zimmerwohnung Nr. 
2 im Erdgeschoss, Nord-Ost, im Mehr-

2024-102
Marina und Dario Signorell, Quartner-
strasse 18a, 8883 Quarten, Installation 
Photovoltaikanlage auf Dach auf der 
Parz. Nr. 2467, Quartnerstrasse 18a, 
Quarten

2024-103
Mirjam und Josef Giger, Rütelistrasse 3, 
8883 Quarten, Installation Photovoltaik-
anlage auf Dach auf der Parz. Nr. 646, 
Rütelistrasse 4, Quarten

Bauamt
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familienhaus B, mit Kellerabteil Nr. 2 im 
2. Untergeschoss), 2. Nr. 9453, Eggli 
"Unterterzen", 1/43 ME an Nr. 10730 
(Tiefgaragenplatz), 3. Nr. 9454, Eggli 
"Unterterzen", 1/43 ME an Nr. 10730 
(Tiefgaragenplatz), EV 1-3: 16.04.2019

a) Engel Marco, Au, b) Engel geb. Kobelt 
Irene, Au, ME zu je ½ Anteil, an a) Rodri-
gues Alves José, Unterterzen, b) Perei-
ra de Almeida Alves Luisa, Unterterzen, 
ME zu je ½ Anteil, Nr. 1. Nr. 10159, Gos-
ten "Unterterzen", StWE-WQ 41/1000 
(Sonderrecht an der 4 ½-Zimmerwoh-
nung im Haus 11 im 2. Obergeschoss 
Süd mit Keller im Untergeschoss), 2. Nr. 
9088, Gosten "Unterterzen", 1/32 ME an 
Nr. 10137 (Tiefgaragenplatz), EV 1-2: 
05.11.2012

Savicic Igor, Schwerzenbach, an a) 
Munschizada Rames, Thalwil, ME zu 
3/4 Anteil, b) Haller Uta, Thalwil, ME zu 
1/4 Anteil, Nr. 2071, Köpfli "Oberterzen", 
Ferienhaus, 514 m² Gesamtfläche, EV: 
02.03.2007

Sidler Roland, Tscherlach, an Kaspar 
geb. Stucki Maya, Sargans, Nr. 10027, 
Dorf "Unterterzen", StWE-WQ 180/1000 
(Sonderrecht an der Attikawohnung mit 
Holzraum im 3. Obergeschoss und Kel-
ler (Schutzraum) im Untergeschoss), 
EV: 30.12.2016

Heim Hugo, Flums, an a) Albanese Giu-
lio, Winterthur, b) Albanese geb. Zell-
weger Christa, Winterthur, ME zu je ½ 
Anteil, Nr. 1553, Gamperdon "Flumser-
berg Tannenbodenalp", Mehrfamilien-
haus mit Garagen, 731 m² Gesamtflä-
che, EV: 26.06.1980

Scherrer geb. Landolt Marianne, Quar-
ten, an Diethelm geb. Scherrer Karin, 
Reichenburg, Nr. 2194, Hinterlaui "Quar-
ten", Einfamilienhaus, 632 m² Gesamt-
fläche, EV: 16.02.1989

a) Engel Marco, Au, b) Engel geb. Ko-
belt Irene, Au, ME zu je ½ Anteil, an 
Zeugin Gabriela, Unterterzen, Nr. 1. Nr. 
10158, Gosten "Unterterzen", StWE-
WQ 43/1000 (Sonderrecht an der 
3 ½-Zimmerwohnung im Haus 11 im 2. 
Obergeschoss Nord mit Keller im Un-
tergeschoss), 2. Nr. 9090, Gosten "Un-
terterzen", 1/32 ME an Nr. 10137 (Tief-
garagenplatz), EV 1-2: 05.11.2012

BBF Sport und Touristik AG, in Quar-
ten, Flumserberg Tannenbodenalp, 
an Bergbahnen Flumserberg AG, in 
Flums, Flumserberg Tannenheim, Nr. 
10655, Gosten "Unterterzen", StWE-WQ 
294/1000 (Sonderrecht am Verkaufslo-
kal im Erdgeschoss mit Lagerräumen im 
Untergeschoss), EV: 31.05.2013

8 | Gemeindenachrichten



Entsorgung Christbäume 
Christbäume können der Grünabfuhr 
vom 6. Januar 2025 mitgegeben 
werden.

Gloor geb. Rehor Ernestine, Unterter-
zen, an a) Gloor Heinz, Sevelen, b) 
Gloor geb. Funke Alexandra, Sevelen, 
ME zu je ½ Anteil, Nr. 752, Lehnrüti "Un-
terterzen", Einfamilienhaus, 720 m² Ge-
samtfläche, EV: 26.05.2010

Freitag Andreas, Oberterzen, an Gubser 
Thomas, Oberterzen, 1. Nr. 1185, Tal 
"Oberterzen", 17'299 m² Gesamtfläche, 
2. Nr. 1187, Tal "Oberterzen", Scheune, 
19'562 m² Gesamtfläche, EV: 10.03.1975

Bodenmann Hans, Würenlos, an a) Hirth 
Stephan, Lengnau, b) Hirth geb. Boden-
mann Doris, Lengnau, ME zu je ½ Anteil, 
Nr. 1822, Schwendi, "Flumserberg Tann-
bodenalp", Ferienhaus, 916 m² Gesamt-
fläche, EV: 11.04.1975

BBB Immobilien AG, in Quarten, Unter-
terzen, an Daly John, Unterterzen, 1. Nr. 
10729, Eggli "Unterterzen", StWE-WQ 
46/1000 (Sonderrecht an der 4 ½-Zim-
merwohnung Nr. 7 im Attik-Geschoss, im 
Mehrfamilienhaus C, mit Kellerabteil Nr. 7 
im 1. Untergeschoss), 2. Nr. 9465, Eggli 
"Unterterzen", 1/43 ME an Nr. 10730 (Tief-
garagenplatz), 3. Nr. 9466, Eggli "Unter-
terzen", 1/43 ME an Nr. 10730 (Tiefgara-
genplatz), 4. Nr. 9467, Eggli "Unterterzen", 
1/43 ME an Nr. 10730 (Tiefgaragenplatz), 
EV 1-4: 02.09.2013, 11.09.2017

Grundbuchamt Quarten

Altpapiersammlung Vereine 2025

Auch im Jahr 2025 finden in der Gemein-
de Quarten wieder drei Altpapiersamm-
lungen statt. Eine Sammlung wird jeweils 
von der Schule Quarten durchgeführt, die 
anderen beiden Sammlungen werden 
den ortsansässigen Vereinen zur Verfü-
gung gestellt.

Für die Papiersammlungen im Jahr 2025 
wurden für die Vereine folgende Samsta-
ge festgelegt:

22. Februar 2025
28. Juni 2025

Interessierte Vereine werden gebeten, 
sich bis spätestens am Freitag, 20. De-
zember 2024 via E-Mail anzumelden 
(info@quarten.ch). 

Falls sich mehr als zwei Vereine für die 
Sammlungen melden, werden zuerst die 
Vereine gewählt, welche bisher noch am 
wenigsten oder seit langem keine Samm-
lungen mehr durchführen konnten.

Gemeinderatskanzlei
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Rente vorbeziehen oder aufschieben

Frauen und Männer können die Altersrente flexibel zwischen 63 und 70 Jah-

ren beziehen. Sowohl der Vorbezug als auch der Aufschub (nach Mindestauf-

schubsdauer von einem Jahr) der Rente ist monatlich möglich. Neu ist auch, 

dass lediglich ein Teil der Rente vorbezogen oder aufgeschoben werden kann. 

Der Anteil kann dabei in Franken oder ganzen Prozenten geltend gemacht 

werden und muss zwischen 20 und maximal 80 Prozent der Altersrente liegen. 

Die Kombination von Vorbezug und Aufschub ist ebenfalls möglich. Der 

Rentenvorbezug muss im Voraus geltend gemacht werden. Eine rückwirkende 

Geltendmachung des Vorbezuges ist ausgeschlossen.

Vorbezugsmöglichkeiten für Frauen der Übergangsgeneration 

Frauen der Übergangsgeneration (1961–1969) können die Altersrente 

frühestens ab 62 Jahren vorbeziehen. Frauen ab Jahrgang 1960 können Ihre 

Rente ab Januar 2024 zudem monatsweise vorbeziehen. Für sie gelten ab 

Januar 2025 vorteilhaftere Kürzungssätze.

Wir empfehlen, die Anträge elektronisch auszufüllen und zu übermitteln. 

Dies hat unter anderem den Vorteil, dass Sie interaktiv durch den Antrag ge-

leitet werden und nur ausfüllen müssen, was wirklich benötigt wird. Falls Sie 

dennoch ein ausgedrucktes Anmeldeformular ausfüllen möchten, melden Sie 

sich bitte bei uns.

www.svasg.ch/altersrente für detaillierte Informationen zur Flexibilisierung, 
«Merkblatt 3.04 Flexibler Rentenbezug» und Antragsformulare. 

Flexibler
Rentenbezug

Mehr Informationen
 www.svasg.ch/altersrente

01.2024
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Die neuen Bestimmungen werden ab dem 1. Januar 2024 

schrittweise eingeführt. Hier die vier wichtigsten Änderungen auf 

einen Blick.

 – Das Referenzalter für den Rentenbezug von Frauen und Männern wird nach 
und nach auf 65 Jahre vereinheitlicht.

 – Der Zeitpunkt des Rentenbezugs wird flexibilisiert.

 – Die Anrechnung von Einkommen und Beitragszeiten bei Weiterarbeit nach 

dem Referenzalter ist möglich (auch für laufende Renten).

 – Die Mehrwertsteuer (MWST) wird leicht erhöht.

Der Begriff «ordentliches Rentenalter» wird neu durch «Referenzalter» 

ersetzt. Das Referenzalter entspricht dem Alter, in dem die Altersrente ohne 

Abzüge oder Zuschläge bezogen werden kann. Für Frauen mit Jahrgang 1960 

gilt weiterhin das Referenzalter von 64 Jahren. Ab Jahrgang 1961 wird das 

Referenzalter Schritt für Schritt um jeweils 3 Monate pro Jahrgang erhöht.

Die Übergangsgeneration der Frauen mit den Jahrgängen 1961 bis 1969 er-

hält wegen des erhöhten Referenzalters einen finanziellen Ausgleich.

 – Lebenslanger Zuschlag auf die Rente von bis zu 160 Franken, wenn die 

Altersrente im Referenzalter oder später bezogen wird. 

 – Tieferer Kürzungssatz bei Rentenvorbezug.

Frauen und Männer können die Altersrente flexibel zwischen 63 und 70 

Jahren beziehen. Sowohl der Vorbezug als auch der Aufschub der Rente ist 

monatlich ganz oder teilweise zwischen 20 und 80 Prozent möglich.

Detaillierte Informationen finden Sie auf www.svasg.ch/ahv21. 

Rentenreform 
AHV 21 

Mehr Informationen
 www.svasg.ch/ahv21

08.2023
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Auffuhrstatistik Viehschau 2024

Gemeinde: Quarten         Schauplatz: Oberterzen         Schaudatum: 08.10.2024

Kühe Stück
Abt. Original Braunvieh Kühe 61

Abt. Kühe mit Zuchtfamilien- und 1-3 Dauerleistungsabzeichen 16

Abt. Kühe mit vier und mehr Milchleistungsabschlüssen 7

Abt. Kühe mit zwei bis drei Milchleistungsabschlüssen 47

Abt. Kühe mit einem Milchleistungsabschluss 26

Abt. Erstmelkkühe 48

Total Kühe 205

Jungvieh Stück
Abt. Original Braunvieh-Jungvieh 58

Abt. ältere Rinder bis 31.12.2021 4

Abt. jüngere Rinder 01.01.2022 – 30.06.2022 8

Kälber, Mäsen (übriges Jungvieh) 86

Total Jungvieh 156

Gesamttotal Kühe, Rinder und Jungvieh 361

Stiere Stück
Original Braunvieh 3

Zur Zucht anerkannt 1

Stierkälber

Abgewiesen

Total 4

Viehschaukommission
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Bänkliwart/in

Bist du ein Naturfreund und liebst es, 
im Freien zu arbeiten? Dann suchen wir 
genau dich! Für die Pflege und Wartung 
unserer rund 150 Bänkli in der politi-
schen Gemeinde Quarten suchen wir 
einen zuverlässigen und engagierten 

Bänkliwart/in

Deine Aufgaben:
• Regelmässige Kontrolle und Wartung 

der Bänkli entlang von Wanderwegen 
und an anderen ausgewählten Stand-
orten.

• Reparatur von beschädigten Bänkli (z. 
B. Austausch von Brettern, Scharnie-
ren oder Sitzflächen).

• Reinigung und Pflege der Bänkli, da-
mit sie immer einladend und funktio-
nal bleiben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, so mel-
den Sie sich doch bei uns unter: 
info@quarten-tourismus.ch 
079 732 01 80

Gerne geben wir Ihnen dazu weitere 
Auskunft.

Quarten Tourismus

Weihnachtskrippe Oberterzen

Die Ortsgemeinde Oberterzen, hat die 
Weihnachtskrippe in der St. Annakappel-
le in Oberterzen aufgestellt. Die Krippe 
ist von anfangs Dezember bis anfangs 
Januar täglich von 8.00 bis 20.00 zu be-
sichtigen. Jedermann ist herzlich zur be-
sinnlichen Betrachtung eingeladen.

Ortsgemeinde Oberterzen
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Wir suchen interessierte Frauen vom 
Land die Freude an der Vorstandsarbeit 
haben und ein Amt übernehmen möch-
ten. Die bereit sind etwas Neues zu ler-
nen. Auch eigene Ideen einbringen. Wir 
fördern das Wissen rund um den Haus-
halt und Alltagmanagement. Wir machen 
uns stark für die berufliche, wirtschaftli-
che und soziale Stellung der Frau vom 
Land. Wir im Verein arbeiten mit einer 
Vereinssoftware und sind gut vernetzt.

Wir bieten auf Kantonaler und Schweize-
rischer Ebene Weiterbildungen und Kur-
se an und fördern die Frauen vom Land 
in ihrer Persönlichkeit.

Wir hoffen, wir haben Euer Interesse ge-
weckt, und wir würden uns auf neue Vor-
standsmitgliederinnen freuen. Bei Fragen 
und mehr Infos steht die Präsidentin Feli-
zitas Eugster gerne zur Verfügung unter: 
079 488 98 39
racheten@bluewin.ch
www.landfrauenquarten.ch

Auch Neumitglieder sind jederzeit herz-
lich willkommen.

Bäuerinnen & Landfrauen Quarten

Mütter- und Väterberatung 
Sarganserland – Die Wichtigkeit 
des kindlichen Spiels

Für Erwachsene ist Spielen meist nur ein 
unterhaltsamer Zeitvertrieb – für ein Kind 
jedoch ist Spielen die "Hauptsache". Das 
Spielen ist für die kindliche Entwicklung 
so wichtig wie das Schlafen, das Essen 
und Trinken und dies gilt für jedes Kind 
gleichermassen unabhängig von Kultur 
und Herkunft. Im Spiel – und das beginnt 
ab Geburt –, erlebt es Gefühle wie Stolz, 
Freude, Enttäuschung und Wut. Dadurch 
macht es sich mit der Welt vertraut. Die 
WHO (Weltgesundheitsorganisation) de-
finiert das Spielen nicht nur als körperli-
ches sondern auch als seelisches Wohl-
befinden. Damit sich die Seele wohlfühlt 
braucht sie Nahrung. Die Eindrücke, die 
ein Kind sammelt, seine Erlebnisse und 
Erkenntnisse – all dies bietet Nahrung 
für die Seele. Doch auch sie kann "be-
kömmlich" oder "unverdaulich" sein, das 
Kind kann zuviel oder zuwenig davon be-

Bäuerinnen & Landfrauen  
Quarten – Wanted
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energieagentur
st.gallen

energie2030.ch energieagentur-sg.ch

St. Galler Energiekonzept

«Das vielseitige Beratungs-
angebot hilft mir, nachhaltig 
in mein Mehrfamilienhaus 
zu investieren.»

kommen. Das scheint heute zunehmend 
schwieriger zu werden. Es ist für Eltern 
eine sehr grosse Herausforderung, die 
Säuglinge und Kleinkinder in ihrem Spiel-
verhalten zu fördern. Was brauchen die 
Kinder dazu? Es braucht definitiv kein 
Spielzimmer vollgestopft mit neuen, teu-
ren Spielsachen. Das Kind – egal wel-
chen Alters – braucht vorallem viel Zeit 
und einen angeregten Raum, damit es 
sich wohlfühlt und in das Spiel eintauchen 
kann. Es will die Eltern nachahmen bei all 
seinen Tätigkeiten. Bestenfalls werden 
die wenigen Spielsachen so ausgewählt, 
dass das Kind viel Fantasie ausleben 
darf. Das können zum Beispiel viele far-
bige Klötze sein, damit kann das Kind 
bauen, kochen, in Rollenspiele eintau-
chen und vieles mehr. Es können Alltags-
gegenstände sein, die auch die Eltern be-
nutzen: Wäscheklammern, Putzlappen, 
Holzkellen, Schwingbesen, Schüsseln,…

Es gibt nicht das "richtige Spiel": das 
Kind entscheidet, was es damit machen 
möchte und wird dabei unterstützt.
Margrit Stamm (Professorin für Erzie-
hungswissenschaft) sagt es so: das 
Spielen muss oft wiedererlernt werden, 
die Kinder sollen weder überbehütet und 
zu stark gefördert noch zu benachteiligt 
und medienzentriert aufwachsen. Es soll 
differenzierter zwischen Risiken (z.B.: 
auf einer Mauer balancieren) und Gefah-
ren (Strasse überqueren, giftige Beeren 

essen) unterschieden werden. Kinder 
lernen durch Erfahrungen, dazu gehören 
auch negative Erfahrungen (es darf mal 
einen blauen Flecken bekommen, aber 
es muss begleitet werden, um die Stras-
se zu überqueren) und Gefühle. Weiter 
sagt sie, dass Kinder, die früh von den 
Eltern im Lesen- und Rechnenlernen ge-
fördert werden, später weniger Erfolg er-
leben, als Kinder, die nicht gedrängt wer-
den. Kinder, die frei spielen dürfen und 
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Aktuelle Infos und Online Terminbuchung: www.mvb-sarganserland.ch

Silvia Ackermann

2024

Unterterzen

Sagenhaus, Vorbachstr. 2

Dienstagmorgen, Montagmorgen 

Alle Termine auf Voranmeldung

Murg

Zusammen mit Unterterzen

Dezember 2. / 17.
2025

Januar 6. / 21.
Februar 3. / 18.

Mütter- und Väterberatung Sarganserland

so ihre wichtigen Erfahrungen erleben 
dürfen, haben später bessere intellektu-
elle Fähigkeiten und sind auch emotional 
ausgeglichener.

Nebst dem häuslichen Spiel, ist das Ver-
trautmachen in der Natur für das Kind 
von enorm wichtiger Bedeutung:
• es in die raschelnden Herbstblätter zu 

setzen
• im Schnee fantasievolle Spiele zuzu-

lassen
• barfuss auf einen weichen Rasen zu 

setzen
• wenn es grösser ist, mit Stiefel in 

Wasserpfützen stampfen zu dürfen
• im Wald nach kleinen Tieren (Würmer, 

Käfer,...) und Pflanzen, Zapfen Aus-
schau zu halten – dabei entwickelt es 
nebst dem Interesse an den Wald mit 

seinen Geheimnissen auch eine sehr 
gute körperliche Balance: es muss 
über Wurzeln klettern, unter Büsche 
kriechen,.

Die verschiedenen Jahreszeiten und die 
verschiedenen Witterungen (Sonnen-
schein, Regen, Schneefall, Nebel,..) la-
den dabei sehr ein, den gleichen Wald 
immer wieder neu zu entdecken! Auf 
dem Markt gibt es sehr tolle Regen- & 
Winterbekleidung, damit ist ein Nach-
Draussen-Gehen in allen Jahreszeiten 
und Witterungen gut möglich.

Erkunden sie zusammen mit ihrem Kind 
die Natur neu, denn die Natur aus kind-
lichen Augen zu sehen, bringt Ruhe und 
Gelassenheit in den sonst oft hektischen 
Alltag für alle.
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Chrabbelgruppe 

Erste Kontakte mit anderen Kindern 
knüpfen, spielen, entdecken, beisam-
men sein und sich austauschen, dies 
alles ist möglich in der Chrabbelgrup-
pe. Jeden Montag treffen sich Mamis, 
Papis oder weitere Begleitpersonen mit 
ihren Kindern in den Räumlichkeiten der 
Tagesstruktur, Vorbachstrasse 2 in Un-
terterzen. Die Treffen finden zwischen 
09.30 Uhr und 11.00 Uhr statt.

Alle in der Gemeinde wohnhaften Klein-
kinder sind herzlich eingeladen mit einer 
Begleitperson die Chrabbelgruppe zu 
besuchen. An- oder Abmeldungen sind 
nicht nötig. Znüni muss selbst mitge-
bracht werden, Kaffee und Tee sind vor-
handen. Weitere Auskunft erteilt Manue-
la Walser unter 079 324 25 88.

Ist die Neugier geweckt? Einfach vorbei-
kommen, wir freuen uns über spontane 
Besuche und neue Gesichter.

Chrabbelgruppe

Entsorgungskalender 2025 
Der Entsorgungs- und Abfallkalender 
2025 wird in den kommenden Tagen 
an die Haushalte versendet und ist ab 
sofort auf der Website www.quarten.ch 
aufgeschaltet.

Unter dem Begriff "Begegnung und 
Austausch" bietet Pro Senectute 
ein vielfältiges Kurs- und Gruppen-
angebot an 

Das neue Kursprogramm für das 1. Se-
mester 2025 inklusive der Gruppenaktivi-
täten ist versandbereit. Zu den beliebten 
Computer- und Sprachkursen konnten 
wir im Bewegungsbereich zwei Kurse 
"Yoga der Achtsamkeit" in Walenstadt im 
Programm aufnehmen. 

Die Veranstaltungen sind speziell auf die 
Bedürfnisse von Seniorinnen und Senio-
ren zugeschnitten. Das beinhaltet kleine 
Gruppen und ein Lerntempo, dass der 
Gesamtgruppe angepasst ist. Zudem 
unterrichten in den Kursen erfahrene 
Kursleitende, die den Umgang mit Seni-
orinnen und Senioren schätzen. Neben 
der Weiterbildung steht die Begegnung 
mit anderen Menschen sowie Abwechs-
lung für den Alltag im Vordergrund.

Das Kursprogramm können Sie bei Pro 
Senectute Rheintal Werdenberg Sar-
ganserland, Bahnhofpark 3, 7320 Sar-
gans, Telefon 058 750 09 00 oder unter 
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rws@sg.prosenectute.ch anfordern. Die 
aktuellen Kurse und Gruppenaktivitäten 
finden Sie unter:
www.sg.prosenectute.ch/rws

Weitere Informationen der 
Pro Senectute:

Daheim Wohnen
• Haushilfe- und Betreuungsangebote 
• Mahlzeitendienste

Beratung und Information
• Finanzielle und rechtliche Fragen
• Private Betreuung regeln, Finanzie-

rung klären
• Hilfe bei Umzug oder Wohnungsauf-

lösung
• Heime und Alterswohnungen in der 

Region
• Hilfsmittel, Notrufgeräte
• Unterstützung bei administrativen 

Aufgaben
• Steuererklärungsdienst
• Infostelle Demenz
• Coaching für betreuende Angehörige

Kurse und Gruppenaktivitäten
• Kurse für Sprachen, Computer, kreati-

ves Gestalten, Gesundheit, etc.
• Begleitete Wanderungen, E-Bike-Tou-

ren, Spaziergänge und Ferienwochen
• Gymnastik, Tanznachmittage
• Vorsorgedokumente
• Patientenverfügung

• Anordnung für den Todesfall
• Vorsorgeauftrag
• Leitfaden Testament

Pro Senectute Rheintal  
Werdenberg Sarganserland

Aus der Sicht eines Patienten stellt ein 
bevorstehender Austritt aus dem Spital 
oder einer Klinik einen wichtigen Über-
gang dar. Diese Schnittstelle muss gut 
organisiert sein, damit die weitere Ver-
sorgung Zuhause reibungslos ablaufen 
kann. Dabei steht die Klientel oft alleine 
da. Das Umfeld fühlt sich allenfalls über-
fordert oder besitzt oft nicht das Fach-
wissen, um an alle Notwendigkeiten zu 
denken.

Genau hier setzt der Lotsendienst der 
Spitex Sarganserland an: Er entlastet 
Klientel und Angehörige. Eine Pflege-
fachperson HF kümmert sich beim Aus-
tritt um alle wichtigen Details. Dies ver-
hindert unnötige Rückeinweisungen ins 
Spital.

Spitex Sarganserland
Der Lotsendienst stellt die Klientel 
in den Mittelpunkt
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Angebot des Lotsendienstes
Das Lotsendienst-Team der Spitex 
Sarganserland besteht aus vier Pfle-
gefachpersonen HF mit erweiterten 
Kompetenzen: Luzia Tschirky, Sarah 
Locher, Claudia Bärtsch und neu Tama-
ra Schnider. Sie sind für das Übertritts-
management der Spitex verantwortlich 
und leisten Organisations- und Koordi-
nationsarbeit. Dazu gehört zum Beispiel 
Besorgung oder Bestellung von Medika-
menten, Material oder Hilfsmitteln, Ko-
ordination von Arzt- oder Therapiebesu-
chen und die Planung der zukünftigen 
Einsätze durch die Spitex. 

Beim Erstbesuch vor Ort wird mit der Kli-
entel die benötigte Pflege besprochen. 
Einsatzzeiten werden festgelegt und 
wichtige Daten erhoben. Anschliessend 
übergibt der Lotsendienst diese Daten 
an das zuständige Team. Die jahrelange 
Erfahrung des Lotsendienstes gibt der 
Klientel die notwendige Sicherheit und 
die routinierte Arbeitsweise ermöglicht 
eine schnelle und unkomplizierte Über-
nahme der Patient:innen.

Beispiel
Ein Sturz hat das Leben von Frau M. ver-
ändert. Sie hat einen Spitalaufenthalt mit 
Operation hinter sich. Beim Spitalaus-
tritt ist sie in ihrer Mobilität stark einge-
schränkt und voraussichtlich auf einen 
Rollator angewiesen. Bei der Erstabklä-

rung stellt sich zudem heraus, dass Frau 
M. nicht nur die vorübergehende Hilfe bei 
der Körperpflege und Wundkontrolle be-
nötigt. Sie braucht auch Hilfe beim Ein-
kaufen, weil sie keine Angehörigen hat, 
die das für sie erledigen könnten. Auch 
benötigt sie Hilfe beim Medikamente 
richten und Hilfe beim Gehtraining. Beim 
Gehtraining wird zum Ziel gesetzt, die 
Selbständigkeit von Frau M. so weit als 
möglich wiederherzustellen.

Frau M. schätzt besonders, dass sie 
durch den Lotsendienst bei der Rückkehr 
nach Hause fürsorglich begleitet wird. 
Sie ist dankbar für den stressfreien Spi-
talaustritt und dass ihren Bedürfnissen 
entsprechend geholfen wird. Falls sich 
die Spitex mit ihrem Fachpersonal nicht 
um ein Anliegen kümmern kann, vermit-
telt der Lotsendienst entsprechende An-
gebote weiter. Denn bei der Spitex Sar-
ganserland stehen die Klientinnen und 
Klienten immer im Mittelpunkt. Ziel ist 
stets, das Wohlbefinden der Klientel zu 
verbessern und den Alltag 
zu erleichtern. Der Lotsen-
dienst ist ein Erfolgsprojekt 
der Spitex Sarganserland.

Spitex Sarganserland
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Sprechstunden Rechtsauskunft

Unentgeltliche Rechtsauskunft des 
St. Galler Anwaltsverband
Regionen Rheintal, Werdenberg 
und Sarganserland

Auch im Jahr 2025 werden in Altstat-
ten, Buchs und Sargans an den nach-
folgenden Sprechstunden unentgeltliche 
Rechtsberatungen angeboten. Die Mit-
glieder des St. Galler Anwaltsverband 
erbringen diese Dienstleistung freiwillig 
und unentgeltlich.

Wo sonst Hemmschwellen zur Kontakt-
aufnahme mit einem Anwaltsbüro, einem 
Gericht oder einer Behörde bestehen 

Sprechstunden 2025
Altstätten
Rathaus, Rathausplatz 2,       
Sitzungszimmer Nr. 505/506
Donnerstag, 15 – 18 Uhr

Buchs
Rathaus, St.Gallerstr. 2,  EG 
Sitzungszimmer rechts
Mittwoch, 15 – 18 Uhr

Sargans
Altes Rathaus, Städtchenstr. 43, 
Sitzungszimmer 1
Montag, 15 – 18 Uhr

09. Januar 2025 06. Januar 2025
06. Februar 2025 05. Februar 2025
06. März 2025 03. März 2025
03. April 2025 02. April 2025
08. Mai 2025 05. Mai 2025
05. Juni 2025 04. Juni 2025
03. Juli 2025 07. Juli 2025
07. August 2025 06. August 2025
04. September 2025 01. September 2025
02. Oktober 2025 01. Oktober 2025
06. November 2025 04. November 2025
04. Dezember 2025 03. Dezember 2025

St. Galler Anwaltsverband Regionen Rheintal, Werdenberg und Sarganserland

könnten, kann auf unkomplizierte Art in 
einer kurzen mündlichen Besprechung 
der Ratschlag eines erfahrenen Anwalts 
bzw. einer erfahrenen Anwältin einge-
holt werden. Einfache Anfragen können 
mit einer Auskunft über die Rechtslage 
beantwortet werden. Wo von weiteren 
Schritten nicht schon von vornherein ab-
geraten werden muss, kann den Ratsu-
chenden auch ein möglicher Weg für das 
weitere Vorgehen aufgezeigt werden. Die 
Beratungszeit pro Ratsuchenden beträgt 
etwa 10 Minuten. Für den Besuch der 
unentgeltlichen Rechtsberatung ist keine 
Anmeldung nötig, die Interessierten wer-
den zwischen 15 und 18 Uhr in der Rei-
henfolge ihres Erscheinens beraten.
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Mols
Die Adventsfenster bleiben – wenn sie 
geöffnet worden sind – jeden Abend von 
17.00 bis 22.00 Uhr beleuchtet und zwar 
bis und mit 1. Januar 2025.

Am 24. und 31. Dezember werden die 
Fenster bis 01.00 Uhr beleuchtet.

Herzlichen Dank an alle die sich dafür 
einsetzen, damit diese schöne Tradition 
weitergeführt wird!

Adventsfenster 2024 01. Tanja Haddad-
Tschirky

Kirchweg 5

02. Ingrid Giger Talstrasse 4
03. Ursina Lendi Bommersteinstr. 10
04. Ramona Lendi Walenseestrasse 24
05. Sarah Freitag Talstrasse 16
06. Monika Heeb Wiesenrainstrasse 4
07. Sandra Gubser Schulhausstrasse 19
08. Nadine Gantner Mühlistrasse 4
09. Daniela Käppeli Bommersteinstr. 11
10. Emma Romer Massragastrasse 4
11. Silvia Baumer Talhofstrasse 1
12. Silvia Nold Walenseestrasse 4
13. Sarah Giger Talstrasse 4a
14. Stephan Manhart Schulhaus Mols
15. Bernadette Märkli Kirchweg 2
16. Vanessa Schena 

und Rebecca Good
Talstrasse 35

17. Daniela Manhart Schulhausstrasse 41
18. Cornelia Hadorn Büntenstrasse 1
19. Frieda Lendi Schulhausstrasse 24
20. Silvana Meier Bommersteinstr. 8
21. Andrea Ararat Wiesenrainstrasse 11
22. Musikgesellschaft 

Mols (wird nach dem 
Konzert eröffnet)

Gemeindehaus Mols

23. Diana Hug Schulhausstrasse 15
24. Kirche Mols Wiesenrainstrasse 5

Quarten
Das Fenster für den 24. Dezember wird 
dieses Jahr beim Dorfbrunnen sein. Wir 
bitten euch die Kinder zu ermuntern, 
selbstgebastelter Baumschmuck an den 
Weihnachtsbaum zu hängen, den wir 
beim Brunnen aufstellen. Ab 13.00 Uhr 
steht der Baum bereit. Wir freuen uns 
auf die vielen strahlenden Kinderaugen.
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01. Zentrum Neu-Schön-
statt 

Josef-Kentenich-
Weg 1

02. Brigitte Rüdisüli Murgtalstrasse 10
03. Tatjana und Peter 

Bigger
Egglisboden- 
strasse 1

04. Jessy Hürlimann  
und Marco Gätzi

Hinterlauistrasse 8

05. Janine Lesche  
und Ingrid Scherrer 

Mattlistrasse 2

06. Sandra und Dominik 
Fuchs

Murgtalstrasse 14

07. Anita Rutzer Lehstrasse 9
08. Ilona und Andreas 

Würth
Dorfstrasse 2

09. Raphaela und Dario 
Gubser

Hinterlauistrasse 3

10. Nadine und Antonio 
Cotardo

Egglisboden- 
strasse 8

11. Sabine Walser Murgtalstrasse 1
12. Ursi und Peter Bigger Sparmetstrasse 2
13. Fabia und Manfred 

Gubser
Lehstrasse 12

14. Karin und Michael 
Merk

Quartnerstrasse 5

15. Jasmin und  
Christoph Walser

Quartnerstrasse 22

16. Marlen Wohlgen-
singer

Chalchofenstrasse 8

17. Doris und Felix 
Pfiffner

Quartnerstrasse 28

18. Priska und Marcel 
Giger

Murgtalstrasse 8

19. Olivia und Beat Bigger Hinterlauistrasse 17
20. Esther und Lukas 

Franchetti
Quartnerstrasse 3

21. Serafine Luzi Lehstrasse 24
22. Luzia und Ueli Zeller Lehstrasse 22
23. Martina und Mathis 

Giger
Murgtalstrasse 13

24. Dorfbrunnen Quarten Dorfplatz, ab 13 Uhr

Unterterzen
01. Monika Huber Obere Lehrüti- 

strasse 14
02. Angela Golchert Annabergstrasse 9
03. Coiffeur Patrizia & 

Manuela
Vorbachstrasse 7

04. Chandrika Kessler Rosengarten- 
strasse 4

05. Claudia Fäh Rütistrasse 5
06. Stöcklihuus und 

Friends
Quartnerstrasse 15

07. Nino Schlegel Bodenrainstrasse 2
08. Musikgesellschaft 

Walensee-Quarten
MZH Blumenau 

09. Roswitha Jelk Rosengartenstrasse 
32

10. Mariella Willi Quartnerstrasse 33
11. Spielgruppe Zwär-

gähüsli 
Vorbachstrasse 2

12. Tagesstruktur Vorbachstrasse 2
13. Tertianum Vorbachstrasse 7
14. Monika Cassani Rütistrasse 17
15. Claudia Hug Rütistrasse 15
16. Sergio Sestito Obere Lehrüti- 

strasse 11
17. Nadja Gubser Vorbachstrasse 2
18. Doris Eberle Quartnerstrasse 15
19. Patrizia Kühne Rütistrasse 21
20. Karin Giger Quartnerstrasse 20
21. Miriam Jakobi Rosengarten- 

strasse 6
22. Manuela Broder Bodenrainstrasse 5
23. Cornelia Zahner Annabergstrasse 10
24. Elisabeth Heeb Rütistrasse 7
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FFNUNGSZEITEN: Hotels und Restaurant  
Weihnachten / Neujahr 2024/2025 

 
 24.12.24 25.12.24 26.12.24 31.12.24 01.01.25 02.01.25 
Marina Walensee, Unterterzen  
081 720 31 00 

X am Abend 
geöffnet 

  07.00 – 
23.00 

am Abend 
geöffnet 

  07.00 – 
23.00 

  07.00 – 
23.00 

Hotel Restaurant Freieck 
Unterterzen 081 738 11 52 

  09.00 – 
16.00 

X X 09.00-13.00 
17.00–00.00 X 09.00-13.00 

17.00–23.00 

Raststätte Walensee, Unterterzen 
081 738 12 12  

  06.00 – 
18.00 

  06.00 – 
22.00 

  06.00 – 
22.00 

  06.00 – 
18.00 

  06.00 – 
22.00 

  06.00 – 
22.00 

Schirmbar Walensee, Unterterzen 
081 738 12 12 

  06.00 – 
17.00 

  09.00 – 
18.00 

  09.00 – 
18.00 

  06.00 – 
17.00 

  09.00 – 
18.00 

  09.00 – 
18.00 

Schuppä-Kafi, Unterterzen  
081 599 16 16  

  06.30 – 
17.00 

  06.30 – 
18.30 

  06.30 – 
18.30 

  06.30 – 
17.00 

  06.30 – 
18.30 

  06.30 – 
18.30 

Hotel Rest. Knobelboden, Oberterzen 
081 738 12 29 

X X   08.00 – 
22.00 

  08.00 – 
01.00 

  08.00 – 
22.00 

  08.00 – 
22.00 

Hotel Restaurant Gemsli, Oberterzen 
081 738 28 38 

ab 08.30 
offen 

ab 08.30 
offen 

ab 08.30 
offen 

ab 08.30 
offen 

ab 08.30 
offen 

ab 08.30 
offen 

Zentrum Neu-Schönstatt, Quarten       
081 511 02 00 

  07.00 – 
21.00 

  07.00 – 
21.00 

  07.00 – 
21.00 

  07.00 – 
21.00 

  07.00 – 
21.00 

  07.00 – 
21.00 

Hotel Rest. Don Camillo, Quarten 
081 738 23 44 X X 

ab 16.00 
offen 

  09.00 – 
22.00 

  09.00 – 
22.00 

  09.00 – 
22.00 

Hotel Restaurant Schiffahrt, Mols 
081 738 12 25 X ab 17.00 

offen 
  07.30 – 
22.30 

  07.30 – 
01.00 

  07.30 – 
22.30 

  07.30 – 
22.30 

Restaurant Schifflände, Quinten 
081 738 14 60 

geschlossen 

Restaurant Seehus, Quinten 
081 738 16 64 

geschlossen 

Hofbeizli Quinten  
079 416 66 65 geschlossen – Selbstbedienungskühlschrank vorhanden   

Tremondi Boutique BNG & Rest. 
Quinten      081 284 30 00 X X X X X X 

Restaurant Sagibeiz, Murg 
081 720 35 75 

  11.30 – 
17.00 

  11.30 – 
17.00 

  11.30 – 
22.00 

  11.30 – 
03.00 

  11.30 – 
22.00 

  11.30 – 
22.00 

Restaurant Sagisteg, Murg   11.30 – 
17.00 

  11.30 – 
17.00 

  11.30 – 
22.00 

  11.30 – 
03.00 

  11.30 – 
22.00 

  11.30 – 
22.00 

Lofthotel, Murg 
  08.30 – 
17.00 

  08.30 – 
17.00 

  08.30 – 
18.30 

  08.30 – 
18.30 

  08.30 – 
18.30 

  08.30 – 
18.30 

Restaurant Fux-Träff, Murg   08.30 – 
17.00 X   08.30 – 

22.00 
  08.30 – 

länger offen 
  08.30 – 
22.00 

  08.30 – 
22.00 

Hotel Rössli, Crêperie, Murg 
081 738 11 97 

X X X   11.30 – 
22.00 

  11.30 – 
22.00 

  11.30 – 
22.00 

  

Frohe Festtage wünscht 
Ihnen 

 

ÖFFNUNGSZEITEN:  Hotels und Restaurant  
Weihnachten / Neujahr 2023/2024       

 

                                                         
Frohe Festtage wünscht Ihnen Quarten Tourismus 

 

 24.12.23 25.12.23 26.12.23 31.12.23 01.01.24 02.01.24 
Marina Walensee 
Unterterzen 081 720 31 00 x x   07:00 – 

23:00 
  07:00 – 

23:00 
  07:00 – 

23:00 
  07:00 – 

23:00 

Hotel Restaurant Freieck 
Unterterzen 081 738 11 52 x x x 09:00–13:00    

16:00–24:00 x x 

Raststätte Walensee  Unterterzen 
081 738 12 12  

  06:00 – 
18:00 

  06:00 – 
22:00 

  06:00 – 
22:00 

  06:00 –
18:00 

  06:00 – 
22:00 

  06:00 – 
22:00 

Schirmbar Walensee  Unterterzen 
081 738 12 12 

  09:00 – 
17:00 

  09:00 – 
18:00 

  09:00 – 
18:00 

  09:00 – 
17:00 

  09:00 – 
18:00 

  09:00 – 
18:00 

Schuppä-Kafi 
Unterterzen 081 599 16 16  

  06:30 – 
17:00 

  06:30 – 
18:30 

  06:30 – 
18:30 

  06:30 – 
17:00 

  06:30 – 
18:30 

  05:30 – 
18:30 

Hotel Rest. Knobelboden Oberterzen  
081 738 12 29 x x   08:00 – 

22:00 
  08:00 – 

01:00 
  08:00 – 

22:00 
  08:00 – 

22:00 

Hotel Restaurant Gemsli Oberterzen  
081 738 28 38 

  08:30 – 
23:00 

  08:30 – 
23:00 

  08:30 – 
23:00 

  08:30 – 
23:00 

  08:30 – 
23:00 

  08:30 – 
23:00 

Zentrum Neu-Schönstatt Quarten       
081 511 02 00 

  07:00 – 
21:00 

  07:00 – 
21:00 

  07:00 – 
21:00 

  07:00 – 
21:00 

  07:00 – 
21:00 

  07:00 – 
21:00 

Hotel Rest. Don Camillo  
Quarten       081 738 23 44 x x x x x x 

Hotel Restaurant Schiffahrt   Mols            
081 738 12 25 x 

  17:00 – 
22:00 

  07:30 – 
22:00 

  07:30 – 
länger offen 

  07:30 – 
22:00 

  07:30 – 
22:00 

Restaurant Schifflände  
Quinten       081 738 14 60 geschlossen 

Restaurant Seehus  
Quinten       081 738 16 64 geschlossen 

Hofbeizli 
Quinten       079 416 66 65 geschlossen – Selbstbedienungskühlschrank vorhanden   

Tremondi Boutique BNB & Rest. 
Quinten       081 284 30 00 x x x x x x 

Restaurant Sagibeiz  
Murg            081 720 35 75 

  11:30 – 
17:00 

  11:30 – 
17:00 

  11:30 – 
23:00 

  11:30 – 
03:00 

  11:30 – 
23:00 

  11:30 – 
23:00 

Restaurant Sagisteg   08:00 – 
11:30 

  08:00 – 
11:30 

  08:00 – 
11:30 

  08:00 – 
11:30 

  08:00 – 
11:30 

  08:00 – 
11:30 

Lofthotel 
Murg 

  08:00 – 
17:00 

  08:00 – 
17:00 

  08:00 – 
17:00x 

  08:00 – 
20:00 

  08:00 – 
20:00 

  07:00 – 
21:00 

Restaurant Murg – City 
Murg            081 738 18 18   geöffnet gemäss Aushang am Restaurant     

Hotel Rössli, Crêperie 
Murg            081 738 11 97 

x x x x x x 
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Oberterzen
Die Fenster werden bis und mit 1. Janu-
ar 2025 von 17 – 20.30 Uhr beleuchtet.

01. Dani Manhart Gafadurastrasse 5a
02.
03. Luca Gubser und 

Sabrina Imhof
Hofstettenstrasse 17 

04. Raphaela Gubser Murgerlehstrasse 4
05.
06.
07. Hotel Knobelboden Chnobelboden- 

strasse 1
08. Sereina Zeller und 

Zita Gubser
Chnobelboden- 
strasse 4

10. Sarina und René 
Jäger

untere Himpetütsch-
strasse 4

11. Walti und Claudia 
Köhli-Gubser

Hofstettenstrasse 8

12. Angela Christandl Quartnerstrasse 4
13. Monika und Zoe 

Gätzi
Himpetütsch- 
strasse 4

14. Weihnachtsmarkt Oberterzen Kirchli
15. Karin Schneider und 

Martina Grünenfel-
der Platten

Murgerlehstrasse 10

16. Seraina Gubser Murgerlehstrasse 10
17. Tanja Stoffel Hofstettenstrasse 2
18.
19. Kindergarten Himpelusstrasse 3
20.
21.
22. Andrea und Peter 

Ruesch
Hofstettenstrasse 9

23. Märy Dörig Quartnerstrasse 13
24. Kirchli Oberterzen

Murg
Die festlich geschmückten Adventsfens-
ter leuchten jeden Abend bis und mit  
6. Januar von 17 Uhr bis ca. 21 Uhr.
Viel Spass beim Besichtigen.

1. Andrea Cheridito 
Gammeter

Alte Staatsstrasse 33

2. Kindergarten Murg Schiffliweg 2
3 Samantha’s Hair-

styling
Schifflistrasse 1

4. Andrina Smit Schifflistrasse 2
5. Manuela Walser Rütistrasse 2
6. Andrea Suhner Hinterlauistrasse 6
7. Simona Gienuth Alte Staatstrasse 25
8 Franziska Barbisch Alte Staatsstrasse 18
9. Greth Zeller Strandboden 1
10. Mirjam Zeller Alte Staatsstrasse 27
11. Martina Broder Schifflistrasse 5
12. Claudia Walser Schifflistrasse 7
13. Sina Moosberger Strandbodenstrasse 

22
14. Rea Márki Alte Staatsstrasse 3
15. Michelle Peter Strandbodenstrasse 

12 (Hintereingang)
16. Primarschule Murg Alte Staatsstrasse 12
17. Fux-Träff Alte Staatsstrasse 15
18. Sabine Jäger Schifflistrasse 16
19. Rebecca Ris Schifflistrasse 4
20. Nicole Heer Hinterdorfstrasse 7
21. Annemarie Gienuth Strandboden- 

strasse 3
22. Silja Lippuner Hinterlauistrasse 4
23. Matija und Karmela 

Vukasovic
Alte Staatsstrasse 14

24. Krippenbesuch in 
der Kirche  
14 – 15 Uhr

Kath. Kirche Murg
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Veranstaltungskalender

Dezember

Fr
Sa

06.
07.

16.00
12.00

Neu-Schönstatt
Eröffnung Weihnachtsdorf

Sa 07. 20.00 Jodelklub Bärgseeli Quarten 
Heimatabend

Unterterzen, 
Mehrzweckhalle

So 08. 17.30 Musikgesellschaft Walensee-Quarten
Adventsfenster

Unterterzen, 
Mehrzweckhalle

Mo 09. 14.30 Bibliothek
Geschichte, Spiel und Spass (Buchstart)

Unterterzen, 
Bibliothek

Sa 14. 14.00 OK Oberterzen
Tärzner Christchindlimärt

Oberterzen, 
Kirchplatz

Sa 14. Pfadi St. Luzius Walenstadt
Waldweihnacht

offen

So 22. 17.00 Musikgesellschaft Mols
Adventskonzert

Mols,  
Kirche

Do 26. 17.00 Neu-Schönstatt
Weihnachtskonzert

Quarten, 
Kirche

 
Januar

Fr
Sa

24.
25.

20.00
13.30
20.00

TV Murg
Kränzli

Murg, 
Mehrzweckhalle

Februar

Fr 07. 19.19 Fasnachtsgesellschaft Silberfuchs
Iifuchsnetä

Die Verantwortung über die Termine liegt bei den Vereinen.
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Nächste Gemeindenachrichten
Die nächsten Gemeindenachrichten erscheinen am: Freitag, 14. Februar 2025
(Einsendeschluss: 29. Januar 2025)
Geben Sie uns Ihre Termine für den Verantstaltungskalender frühzeitig bekannt, 
damit wir Ihnen eine rechtzeitige Veröffentlichung garantieren können. 

Gemeinderatskanzlei Quarten | Walenseestrasse 7 | 8882 Unterterzen
Telefon 081 720 33 33 | info@quarten.ch | www.quarten.ch

Ausgabe vom 6. Dezember 2024
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